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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Krankenversicherung

Zum ersten Mal überhaupt erschien im April 2017 nach der Schaffung des KVAG der
Tätigkeitsbericht 2016 zur Aufsicht über die soziale Kranken- und Unfallversicherung.
Im Bericht hielt das BAG fest, dass 2015 – im Bericht werden diesbezüglich jeweils die
Zahlen aus dem Vorjahr rapportiert – 33 von 59 Versicherungen Verluste erlitten
hatten, so dass ihr Gesamtbetriebsergebnis bei CHF -607 Mio. zu liegen kam; die
Reserven der Krankenversicherungen sanken folglich um den entsprechenden Betrag
auf CHF 6.061 Mrd. Die Prämieneinnahmen aller Kassen stiegen insgesamt um 5 Prozent
auf CHF 27.1 Mrd., ihre Nettoleistungen wuchsen jedoch ebenfalls um 5.7 Prozent auf
insgesamt CHF 26.0 Mrd. an. Dieser Anstieg konnte nicht vollständig durch die
steigende Anzahl Versicherte erklärt werden, denn auch die Prämien pro Versicherten
sowie die Nettoleistungen pro Versicherten nahmen um 3.5 Prozent respektive um 4
Prozent zu. Schliesslich wuchsen auch die Verwaltungskosten pro Versicherten an
(2015: CHF 158.20, 2016: CHF 159.55). 
In der Folge wiesen im Jahr 2016 14 Krankenversicherungen nicht genügend Reserven
auf, so dass die Aufsichtsbehörde sichernde Massnahmen erlassen musste. Zudem
erfüllten 27 Krankenversicherungen die Anforderungen bezüglich Finanzierung nicht
vollständig; von ihnen verlangte die Aufsichtsbehörde anschliessend regelmässige
Datenreportings. 14 Krankenversicherungen wiesen überdies eine ungenügende
Solvenzquote auf (2015: 3, 2014: 7). 
Schliesslich prüfte und genehmigte die Aufsicht 252'526 Prämien von 53
Versicherungen für das Jahr 2017, lediglich einer Krankenversicherung erteilte sie die
Genehmigung nur bis Ende Juni 2017. 1

BERICHT
DATUM: 31.12.2016
ANJA HEIDELBERGER

Der 2018 erschienene Tätigkeitsbericht zur Aufsicht über die soziale Kranken- und
Unfallversicherung 2017 enthielt leicht bessere Zahlen als der Bericht des Vorjahrs. Von
den 57 zugelassenen Krankenversicherungen verzeichneten im Jahr 2016 – die
entsprechenden Werte liegen jeweils fürs Vorjahr vor – 32 ein positives
Betriebsergebnis; 20 Krankenversicherungen erlitten Verluste. Im Jahr 2015 hatten
noch 33 Krankenversicherungen Verluste erlitten. Das Gesamtergebnis der
Krankenversicherungen kam in der Folge bei CHF 197 Mio. zu liegen, die Reserven
erhöhten sich von CHF 6.1 Mrd. auf CHF 6.2 Mrd. Hingegen war das
versicherungstechnische Ergebnis wie im Vorjahr negativ; es betrug CHF -93 Mio. (2015:
CHF -817 Mio.). Wie im Jahr zuvor stiegen jedoch sowohl Prämien (CHF +1.5 Mrd.) und
Prämien pro Versicherte (+4.7%) als auch Nettoleistungen (CHF +1.2 Mrd.) und
Nettoleistungen pro Versicherte (+3.5%) deutlich an. 
21 Kassen erfüllten 2017 die Vorgaben zur Finanzierung nur teilweise, weshalb 13 von
ihnen in der Folge vierteljährlich und 8 Kassen monatlich dem BAG rapportieren
mussten. Im KVG-Solvenztest für das Jahr 2017 zeigten sich 6 Kassen ungenügend
solvent (2016: 14). 
Schliesslich prüfte die Aufsicht mehr als 240'000 Prämien von 52 Versicherungen und
genehmigte sie alle für das Jahr 2018. 2

BERICHT
DATUM: 31.12.2017
ANJA HEIDELBERGER

Im Februar 2019 erschien der Tätigkeitsbericht 2018 zur Aufsicht über die soziale
Kranken- und Unfallversicherung. 2018 waren 53 Krankenversicherungen zur
Abrechnung über die OKP zugelassen und erzielten im Jahr 2017 – es werden hier
jeweils die Werte aus dem Vorjahr aufgeführt – ein Betriebsergebnis von CHF 931 Mio.;
für sieben Krankenversicherer war das Betriebsergebnis 2017 negativ. Insgesamt stiegen
die Reserven somit von CHF 6.3 Mrd. auf CHF 7.2 Mrd. Auch das
versicherungstechnische Ergebnis, also der Saldo aus versicherungstechnischen
Erträgen und Aufwendungen, war 2017 positiv: Mit CHF 529 Mio. lag es deutlich höher
als im Vorjahr (2016: CHF -93 Mio.). In diesem Jahr stiegen die Prämien pro Kopf (2017:
4.7%, 2016: 4.7%) deutlich stärker an als die Nettoleistungen pro Kopf (2017: 1.9%, 2016:
3.5%), während die Steigerung der Verwaltungskosten bei 4.7 Prozent verblieb. 
Zudem stellte die Aufsichtsbehörde 2018 bei 10 Krankenversicherungen fest, dass diese
die Erwartungen bezüglich ihrer finanziellen Situation nur teilweise erfüllten; 7
Krankenversicherer mussten in der Folge vierteljährlich Finanzzahlen an die

BERICHT
DATUM: 31.12.2018
ANJA HEIDELBERGER
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Aufsichtsbehörde liefern. Beim KVG-Solvenztest 2018 waren zwei Versicherungen
ungenügend solvent, 2017 waren es noch 6 gewesen. Schliesslich lagen der
Aufsichtsbehörde über 240'000 Prämien von 51 Versicherungen zur Genehmigung vor,
die sie allen für das gesamte Jahr 2019 erteilte. Neu wies die Aufsichtsbehörde jedoch
nicht mehr das Prämienwachstum der ordentlichen Prämie aus, da der Anteil
Versicherter mit ordentlichen Prämien stetig gesunken war und diese zudem
systematisch höher liegen als der Durchschnitt der von den Versicherten gewählten
Prämien. Stattdessen wies die Aufsichtsbehörde neu das Wachstum der mittleren
Prämie aus, also des mittleren Prämienvolumens pro Versicherten nach Altersklassen
und Kantonen. Diese mittlere Prämie stieg im Vergleich zum Vorjahr um 1.2 Prozent
(Erwachsene: 2.4%, Junge Erwachsene (19 bis 25 Jahre): -15.6%, Kinder: 2.4%), wobei
die Abnahme bei den jungen Erwachsenen auf deren Entlastung im Risikoausgleich
zurückzuführen war. 3

Gut sechs Jahre, nachdem das Postulat Humbel (cvp, AG) für die Entlastung der
Krankenversicherung von ungerechtfertigten Kosten angenommen worden war, legte
der Bundesrat seinen Bericht vor. Konkret ging es um die Frage, welche Kosten der
OKP durch Arztbesuche aufgrund von Arztzeugnissen, welche die Arbeitgebenden
nach kürzester Zeit verlangten, entstehen. 
Der Bundesrat erachtete es als schwierig, die Kostenfolgen durch entsprechende
Zeugnisse abzuschätzen. Das Ausstellen eines Zeugnisses sei nur ein Nebenaspekt der
Behandlung und werde folglich in der Rechnungsstellung nicht als Kostenpunkt
vermerkt. Zudem werde nirgends zwischen notwendigen, sinnvollen und nicht
notwendigen, nicht sinnvollen Behandlungen unterschieden. Bei einer Umfrage durch
das BAG schätzte Santésuisse die entsprechenden vermeidbaren Kosten auf CHF 200
Mio. pro Jahr (0.6% der OKP-Bruttokosten), Curafutura und der Haus- und
Kinderärzteverband MFE konnten keine entsprechenden Schätzungen abgeben.
Dieselbe Umfrage ergab, dass die meisten Arbeitgebenden nach drei Tagen ein
Arbeitszeugnis verlangten, üblich seien aber auch Regelungen zwischen einem und fünf
Tagen. Santésuisse schätzte denn auch das Einsparpotenzial einer Regelung, gemäss der
Arbeitgebende erst nach fünf Tagen ein Arbeitszeugnis verlangen könnten, auf CHF 100
Mio. pro Jahr. Dieser Betrag lasse sich jedoch aufgrund der Franchisen nicht 1:1 auf die
OKP übetragen, gab der Verband zu bedenken. Heute bestehe weder im OR noch im
Arbeitsgesetz eine Regelung zum Arztzeugnis, wurde im Bericht weiter ausgeführt;
stattdessen werde dies jeweils im Arbeitsvertrag oder im Gesamtarbeitsvertrag
geregelt. 
Diskutiert wurden auch verschiedene Möglichkeiten zur Änderung der bisherigen
Regelung: Eine Kostenübernahme durch die Versicherten kritisierte MFE mit der
Befürchtung, dass Arbeitnehmende damit seltener oder später zum Arzt gingen,
wodurch sich das Ansteckungsrisiko für andere Personen erhöhe oder sich die
Krankheit verschlimmere, was eine lange Arbeitsunfähigkeit nach sich ziehen könnte.
Eine Übernahme der Zeugniskosten durch die Arbeitgebenden lehnten SAV und SGV ab
und auch eine Aufteilung der Kosten, bei der die Patientinnen und Patienten für den
Arztbesuch, die Arbeitgebenden für das Arztzeugnis aufkommen würden, bezeichnete
der SAV als «weder denkbar noch angemessen», während der SGV auf Kostenfolgen von
mehreren Tausend Franken pro Jahr für die Unternehmen verwies. Eine Festsetzung
der Zeugnispflicht auf den vierten Tag lehnte der SAV wiederum ab, weil er einerseits
ungerechtfertigte Absenzen befürchtete und ein zu einem früheren Zeitpunkt erstelltes
Arztzeugnis oft für die Kostenübernahme der Taggeldversicherung nötig sei. Den
Vorschlag von MFE, diese Frage neu im OR zu regeln, lehnte wiederum der Bundesrat
aus formellen Gründen ab: Eine entsprechende Regelung sei untypisch für das OR, ihre
Aufnahme brauche daher wichtige Gründe. Man solle entsprechend nicht das Gesetz,
sondern die Vertragspraxis ändern. Zusammenfassend erklärte der Bundesrat, dass eine
Übernahme der Kosten von Akteuren ausserhalb der OKP zu wenig Kosteneinsparungen,
aber zu zahlreichen Folgeproblemen führen würde, und empfahl daher mangels
Alternativen, dass die OKP die Kosten auch zukünftig übernehmen solle. 4

BERICHT
DATUM: 21.10.2020
ANJA HEIDELBERGER

1) Tätigkeitsbericht 2016
2) Tätigkeitsbericht 2017
3) Tätigkeitsbericht 2018
4) Bericht BR zur Entlastung der Krankenversicherungen vom 21.10.20

ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK 01.01.65 - 01.01.21 2


